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 Veröffentlicht am 01.12.2004

Norm

EO §42 Abs1

EO §44

Rechtssatz

Eine Aufschiebung der Exekution wird erst dann wirksam, wenn eine auferlegte Sicherheitsleistung erlegt wurde.

Mangels Erlages der aufgetragenen Sicherheitsleistung durch die verp2ichtete Partei war die betreibende Partei durch

den Aufschiebungsbeschluss noch nicht beschwert, sodass es ihrerseits gar keines Rekurses gegen den

Aufschiebungsbeschluss bedurft hätte.
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